
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchte ich Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten 
informieren: 
 

1. Webinar „Intersektionale Zusammenhänge von Lebensweltorientierung, 
Identität, Gesundheit und Integration“ am 02. Juli 2020  
Auf Initiative von Souzan Nicholson, der Integrationslotsin aus dem 
Landkreis Kulmbach, lade ich Sie herzlich zu einem Webinar „Intersektionale 
Zusammenhänge von Lebensweltorientierung, Identität, Gesundheit und 
Integration“ ein. Unter dem akademisch klingenden Titel wird Prof. Dr. Harry 
Harun Behr von der Goethe-Universität Frankfurt a. M. ganz konkret 
aufzeigen, wie Alter, Geschlecht, zugeschriebene Rasse, Klasse, Sexualität 
und Religionszugehörigkeit sich gegenseitig beeinflussen, miteinander 
verwoben sind und das (Er-)leben und die Integration von Menschen mit 
Migrationserfahrungen in unserer Gesellschaft beeinflussen.  
Das kostenfreie Webinar wird am Donnerstag, 02. Juli 2020 von 18:00 Uhr 
bis 20:00 Uhr über ZOOM stattfinden.  
Für die Veranstaltung brauchen Sie nur einen Laptop/Smartphone/Tablet mit 
stabilem Internetzugang. Fragen können im Chat gestellt werden. Die 
Anmeldung ist bei Interesse unter https://www.landkreis-
kulmbach.de/online-webinar-anmeldung/ möglich.   
Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich gerne auch direkt an mich.  

 
2. „Sprache und Sein“: digitale Lesung und Diskussion mit Kübra Gümüşay am 

Dienstag, 07. Juli 2020 ab 18:00 Uhr 
Kübra Gümüşay setzt sich seit langem für Gleichberechtigung und Diskurse 

auf Augenhöhe ein. In Ihrem ersten Buch geht sie der Frage nach, wie 
Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt. Sie zeigt, wie 
Menschen als Individuen unsichtbar werden, wenn sie immer als Teil einer 
Gruppe gesehen werden – und sich nur als solche äußern dürfen. Im 
Rahmen einer von der Friedrich-Ebert-Stiftung organisierten digitalen 
Lesung wird Frau Gümüşay zunächst einen Ausschnitt aus dem Buch lesen, 

bevor die Teilnehmenden dann die Möglichkeit haben, das Thema zu 
diskutieren. Weitere Informationen zum kostenfreien Seminar finden Sie im 
angehängten PDF (200707_FES Sprache und Sein). Anmelden können Sie 
sich bei Interesse bis zum 05. Juli unter 
https://www.fes.de/lnk/spracheundsein.  

 
  

https://www.landkreis-kulmbach.de/online-webinar-anmeldung/
https://www.landkreis-kulmbach.de/online-webinar-anmeldung/
https://www.fes.de/lnk/spracheundsein



 


 
 
 
 
  
 


 


„Sprache und Sein“: digitale Lesung & 
Diskussion mit Kübra Gümüşay  


 
 
Dienstag, 07. Juli 2020, 18.00 bis 19.30 Uhr 
 


 


 


Dieses Buch folgt einer Sehnsucht: nach einer Sprache, 
die Menschen nicht auf Kategorien reduziert. Nach 
einem Sprechen, das sie in ihrem Facettenreichtum 
existieren lässt. Nach wirklich gemeinschaftlichem 
Denken in einer sich polarisierenden Welt. 
 
Kübra Gümüşay setzt sich seit langem für 
Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe ein. In 
ihrem ersten Buch geht sie der Frage nach, wie Sprache 
unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt. Sie 
zeigt, wie Menschen als Individuen unsichtbar werden, 
wenn sie immer als Teil einer Gruppe gesehen werden – 
und sich nur als solche äußern dürfen. 
 
Doch wie können Menschen wirklich als Menschen 
sprechen? Und wie können wir alle – in einer Zeit der 
immer härteren, hasserfüllten Diskurse – anders 
miteinander kommunizieren? 
 
Über diese und weitere Fragen wollen wir mit der 
Bestseller-Autorin und Ihnen im Rahmen unserer 
Online-Veranstaltung ins Gespräch kommen. 


 
 


 


 


Programm: 
 


18.00 Uhr 
Begrüßung 
Simon Schüler, Friedrich-
Ebert-Stiftung 
 
18.05 Uhr 


Lesung/Input 


Kübra Gümüşay, Autorin 
„Sprache und Sein“ 


 


18.30 Uhr 


Diskussion 


 


19.30 Uhr 


Ende der Veranstaltung 


 


 
 


Anmeldung: 


Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung bis 
einschließlich Sonntag, 05. Juli 2020 unter: 


https://www.fes.de/lnk/spracheundsein 


 


Allen angemeldeten Teilnehmer_innen wird der 
Zugangslink spätestens einen Tag vor der 
Veranstaltung per Mail zugeschickt. 


 


 


Die Teilnahme am Webinar ist kostenfrei. 


 


  


Verantwortlich: 


Simon Schüler 


Friedrich-Ebert-Stiftung Hessen 
 


Organisation: 


Gunnhild Meier 


Friedrich-Ebert-Stiftung Hessen 
Marktstr. 10, 65183 Wiesbaden 
Tel: 0611/341415-15 
landesbuero.hessen@fes.de 
http://www.fes.de/Hessen 
http://www.facebook.com/FES.Hessen 


 



https://www.fes.de/lnk/spracheundsein

mailto:landesbuero.hessen@fes.de

http://www.fes.de/Hessen
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

3. Fachtag „Traumatisierung von Flüchtlingen“ am Samstag, 11. Juli in 
Würzburg 
Am Samstag, den 11. Juli ab 09:30 Uhr veranstaltet unserVeto Bayern im 
Reuterhaus in Würzburg einen Fachtag zum Thema „Traumatisierung von 
Flüchtlingen“. In vier Vorträgen berichten Expert*innen aus  Wissenschaft 
und Praxis über verschiedene Aspekte rund um das Thema traumatisierte 
Geflüchtete. Der zeitliche Ablauf, die Themen der Vorträge und weitere 
Informationen zur Veranstaltung finden Sie im angehängten PDF 
(Tagesordnung Traumatisierung). Die Veranstaltung ist kostenfrei. Das 
Mittagessen kann für 10 Euro dazugebucht werden. Anmeldung ist über 
https://www.survio.com/survey/d/E5F5S3N9G1V7D9V7L möglich.  

 
4. Schreiben des Deutschen Caritasverbands an die Innenminister der Länder 

Anlässlich der am 17. Juni stattgefundenen Tagung der Konferenz der 
Innenminister und -senatoren hat sich der Deutsche Caritasverband (DCV) 
mit einem Brief an die Politiker gewandt um auf die besonderen 
Herausforderungen und Problemstellungen für Geflüchtete (in großen 
Unterkünften) durch die Corona-Pandemie hinzuweisen und für Lösungen zu 
werben. Kritisch gesehen werden insbesondere die Enge in den 
Einrichtungen, die es den Menschen unmöglich macht die geltenden 
Abstandsregeln einzuhalten. Weiter fordert der DCV in dem Schreiben, dass 
die rechtlichen Auswirkungen bei Jobverlust auf das Bleiberecht 
abgemildert werden sollen, da viele ihre Arbeit unverschuldet verloren 
hätten. Auch bittet der DCV, die Wiederaufnahme und den Ausbau von 
Resettlementprogrammen als wichtige Maßnahmen in der Corona-Pandemie 
mitzudenken, um Geflüchteten in der prekären Lage in den überfüllten 
Lagern an den Grenzen Europas eine Perspektive zu bieten.  

 
5. Wer sind die 80 Millionen Menschen auf der Flucht? Ein Beitrag von Peter 

Ruhenstroth-Bauer, dem Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe 
Seit 2010 hat sich die Zahl der Menschen auf der Flucht fasst verdoppelt. 
Ursache für die unvorstellbare Zahl von 79,5 Millionen Menschen auf der 
Flucht ist eine Kombination aus Langzeitkonflikten und neueren Krisen. 
Hinzu kommen die gravierenden Folgen des Klimawandels, die Menschen 
die Lebensgrundlage nehmen und Fluchtbewegungen immer weiter in die 
Höhe treiben.  
Zusätzlich verschärft die Corona-Pandemie die Lage, weil durch sie viele 
Menschen ihr geringes Einkommen verlieren und sich und ihre Familien 
nicht mehr versorgen können. Etwa 80% der Vertriebenen leben zudem in 
Regionen, die durch Ernährungsunsicherheit oder Unterernährung geprägt 
sind.  
Aber auch in Europa gibt es derzeit 36.000 Menschen, die in völlig 
überfüllten Aufnahmelagern festsitzen. Abschließend ermutigt der Autor 
jede*n Einzelne*n aktiv zu werden und sich auf lokaler, regionaler und 
nationaler Ebene dafür einzusetzen, dass die Herausforderungen 
angenommen und mögliche Lösungen vorbereitet werden.  
Den ganzen Text im Wortlaut finden Sie bei Interesse unter 
https://www.fes.de/e/wer-sind-die-fast-80-millionen-menschen-auf-der-
flucht.  

 
  

https://www.survio.com/survey/d/E5F5S3N9G1V7D9V7L
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Stand 19.06.2020 


 


Neuer Termin: 


Fachtag Traumatisierung von Flüchtlingen 


Samstag, den 11. Juli 2020 


Reuterhaus, Mergentheimerstr. 184, 97084 Würzburg 
 


Ort: https://goo.gl/maps/MWiaC6uBKH3pKXTC7 


 


 


 


09.30 – 10.00 Uhr  Ankunft 


10.00 – 11.00 Uhr  Gibt es eine Wechselbeziehung traumatisierte 
Flüchtlinge und Kriminalität? 
 – ein online-Vortrag von Frau Prof. Dr. Haverkamp 
der Universität Tübingen 


11.00 – 12.30 Uhr  SoulTalk - geschulte Geflüchtete bieten im Rahmen 
des Projekts psychosoziale Beratung für 
neuangekommene Flüchtlinge an - 
Frau Zanker von den Erlöserschwestern Würzburg 
berichtet über das Projekt 


12.30 – 13.30 Uhr  Mittagspause – Catering vor Ort „VeggieBros“ 


13.30 – 15.30 Uhr  „Wie ein rohes Ei…? Psychologe Dieter David von 
der evangelischen Gesellschaft Stuttgart spricht 
über die Arbeit mit potentiell traumatisierten 
Flüchtlingen 


15.30 – 16.30 Uhr  Frau Höhl von Wildwasser Würzburg e.V. referiert 
über das Thema sexuelle Gewalt an 
Flüchtlingskindern – Schutz und Hilfe 


16.30 Uhr evtl. Beschlussfassung einer Resolution mit 
Forderungen wie: 


• Erhöhung von Therapieplätzen 


• Identifizierung und Versorgung 
Traumatisierter in ANKER-Zentren 


 
Link für die Anmeldung: https://www.survio.com/survey/d/E5F5S3N9G1V7D9V7L  
 



https://www.betterplace.org/de/projects/63913-soultalk-psychosoziale-beratung-von-gefluchteten-fur-gefluchtete/manage/translations/de/edit
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

6. Zugang zu Unterkünften und 7. Infobrief des Innenministeriums 
Die Zugangsbeschränkungen für Unterkünfte wurden durch das Bayerische 
Staatsministerium des Innern zum 22. Juni 2020 aufgehoben. Nach wie vor 
gilt jedoch, dass in den Unterkünften auf ausreichend Abstand geachtet und 
ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Personen die Kontakt zu 
Infizierten hatten, oder selbst Erkältungssymptome an sich beobachten ist 
der Zutritt weiterhin untersagt.  
Da die Gegebenheiten in den einzelnen Unterkünften sehr unterschiedlich 
sind, empfiehlt es sich in jedem Fall, Kontakt mit dem/der Betreiber*in der 
Unterkunft aufzunehmen und abzuklären, ob es ein Hygienekonzept und 
zusätzliche Regelungen zu beachten gilt.  
Ausführlichere Informationen zur Öffnung und allen weiteren relevanten 
Themenfeldern rund um Corona und die ehrenamtliche Unterstützung von 
Geflüchteten hat das Innenministerium im als PDF (7. Infobrief vom 
25.06.2020) angehängten 7. Infobrief zusammengefasst. 

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit, ein schönes Wochenende und weiterhin viel 
Kraft für Ihr großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Tobias Goldmann  
 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise - Integrationslotse 
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118  
Fax 0931 38659-199  
Mobil 0172 7926928  
mailto: t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org 

 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
gefördert 

 
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie mir gerne eine formlose 
Antwortmail.  

 

mailto:t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
file://///CWFileCluster/UserHomes$/CW_GoldmannTo/goldmann/Signatur%20Goldmann/www.caritas-wuerzburg.org



Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration 


 


Telefon: 089 2192-01 E-Mail: poststelle@stmi.bayern.de Odeonsplatz 3  80539 München 
Telefax: 089 2192-12225 Internet: www.innenministerium.bayern.de U3, U4, U5, U6, Bus 100 (Odeonspl.) 


 


 7. Infobrief vom 25. Juni 2020 für alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen so-


wie Projektträger in den Bereichen Asyl und Integration 


 


Das StMI informiert über folgende wesentliche Maßnahmen, die insbesondere 


aufgrund der Corona-Pandemie veranlasst wurden und Auswirkungen auf die 


Bereiche Asyl und Integration haben: 


 


1. Zugang von Ehrenamtlichen, Flüchtlings- und Integrationsberatern und  


Besuchern zu Asylunterkünften und Übergangswohnheimen 


Aufgrund der Änderungen der 5. BayIfSMV vom 17. Juni 2020 und der 6. BayIfSMV 


vom 19. Juni 2020 wurden die bereits modifizierten Zugangsbeschränkungen 


(vgl. hierzu Nr. 1 des 5. Infobriefes vom 14. Mai 2020) für nicht in der Einrichtung 


regelmäßig tätige Personen, wie z.B. Flüchtlings- und Integrationsberater, Mitarbei-


ter der Wohlfahrtsverbände und mit diesem Personenkreis vergleichbar Tätige,  


Ehrenamtliche, Rechtsberater und Besucher aufgehoben. Der Schutz der Gesund-


heit von Bewohnern und Besuchern hat aber weiterhin oberste Priorität. Daher ha-


ben die Träger der Unterkünfte für den Zugang und beim Aufenthalt der oben ge-


nannten Personen auf die Einhaltung folgender Grundsätze zu achten: 


 


 Besuche sind vorab bei der Unterkunftsverwaltung anzumelden. Um eine Kon-


taktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID19-Fal-


les unter Bewohnern oder Personal zu ermöglichen, soll eine Besucherliste mit 


Angaben von Namen, Telefonnummern und Zeitraum des Aufenthaltes geführt 


werden. Die Besucherliste ist so zu führen und zu verwahren, dass Dritte sie 


nicht einsehen können. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernich-


ten. Die Besucher sind bei Erhebung der Daten entsprechend den Anforderun-


gen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 DSGVO in geeig-


neter Weise zu informieren. 


 


 Abweichend dazu gilt für Personen, die in Absprache mit der Unterkunftsver-


waltung in der Unterkunft Beratung oder Hilfe erbringen (insbesondere  
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Flüchtlings- und Integrationsberater und vergleichbar Tätige sowie ehrenamt-


lich tätige Personen), dass sie sich jeweils vor dem erstmaligen Besuch der 


Einrichtung bei der Unterkunftsverwaltung anmelden und dort ihre Kontaktda-


ten hinterlegen. Alle nachfolgenden Besuche sollen die Flüchtlings- und Inte-


grationsberater sowie die ehrenamtlich tätigen Personen in geeigneter Weise 


eigenständig dokumentieren. Die Aufzeichnungen sind so zu führen, dass 


eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten  


COVID19-Falles unter Bewohnern oder Personal anhand der Daten gewähr-


leistet ist. Die betreffenden Personen erklären ihr Einverständnis, ihre Doku-


mentation im Falles eines solchen COVID19-Falles auf Verlangen der Unter-


kunftsverwaltung unverzüglich auszuhändigen. 


 


 Ab Betreten der Unterkunft ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und es 


gilt das Gebot, nach Möglichkeit durchgängig, einen Mindestabstand von 1,5 m 


einzuhalten. 


 


 Die Aufnahme einer regelmäßig wiederkehrenden bzw. ortsfesten Tätigkeit 


setzt ein mit der Unterkunftsverwaltung bzw. der jeweiligen Einrichtungsleitung 


auf die konkreten Verhältnisse vor Ort abgestimmtes Hygiene- und Infektions-


schutzkonzept voraus. Die zuständige Regierung (im Falle dezentraler Unter-


künfte die Landratsämter) kann ergänzende Anordnungen erlassen, soweit es 


aus infektionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich ist. 


 


 In Abweichung zu den o. g. Regelungen entfällt die Maskenpflicht, soweit die 


Tätigkeit in Räumlichkeiten ausgeübt wird, in denen ein Infektionsschutz durch 


transparente Schutzwände aus Acrylglas oder Ähnlichem zuverlässig gewähr-


leistet ist. 


 


 Von einem Besuch ausgeschlossen sind 


 


 Personen mit bekanntem Kontakt zu COVID19-Fällen in den letzten 14 Ta-


gen, 


 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 


Symptomen jeder Schwere. 
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Sollten Besucher in einer Unterkunft während des Aufenthalts entsprechende 


Krankheitssymptome entwickeln, haben diese die Unterkunft umgehend zu 


verlassen. 


 


2. Weitere Regelungen für ehrenamtlich Tätige bei der Unterstützung von Mig-


ranten und Regelungen für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen 


 Im öffentlichen Raum ist Ehrenamtlichen der Kontakt mit Angehörigen des ei-


genen und eines weiteren Hausstands oder in einer Gruppe von bis zu zehn 


Personen gestattet. Das Abstandsgebot von 1,5 Metern und die Maskenpflicht 


in bestimmten öffentlichen Bereichen bleiben unverändert. 


 


 Bei Zusammenkünften in Privatwohnungen gilt für ehrenamtlich Tätige keine 


Beschränkung auf einen festen Personenkreis und auch keine zahlenmäßige 


Beschränkung. Stattdessen soll dort die Personenzahl unter Berücksichtigung 


der allgemeinen Grundsätze (Mindestabstand) begrenzt werden. In geschlos-


senen Räumen soll für ausreichend Belüftung gesorgt werden. 


 


 Integrationsangebote und -projekte in z. B. Vereinsräumen, Schulen oder öf-


fentlichen Einrichtungen können grundsätzlich wieder im Präsenzbetrieb erfol-


gen, sofern sich aus dem jeweils geltenden Hausrecht sowie dem in der Ein-


richtung geltenden Schutz- und Hygienekonzept nichts Gegenteiliges ergibt. 


Voraussetzung ist die Beachtung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-


menverordnung in der jeweils geltenden Fassung sowie das Rahmenhygiene-


konzept für Veranstaltungen der Erwachsenenbildung, Sprach- und Integrati-


onsförderung, Weiterbildung, Familienbildungsstätten, Jugendarbeit und au-


ßerschulischen Umweltbildung (Bildung für nachhaltige Entwicklung); abrufbar 


unter: https://www.km.bayern.de/ministerium/erwachsenenbildung.html. 


 


Insbesondere ist nach § 17 Abs. 2 der Sechsten Bayerischen Infektionsschutz-


maßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) auf der Grundlage des o. g. Rahmenhy-


gienekonzepts durch den Betreiber ein Schutz- und Hygienekonzept auszuar-


beiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzule-


gen. Erfolgt die Tätigkeit im Rahmen von geförderten Projekten, sind zudem 


die jeweils geltenden Förderbestimmungen zu beachten.  


 


 



https://www.km.bayern.de/ministerium/erwachsenenbildung.html
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3. Ansammlungen in den Asylunterkünften und Übergangswohnheimen 


Das Gelände der jeweiligen Unterkunft gilt als öffentlicher Raum. Der Aufenthalt 


mehrerer Personen auf dem Unterkunftsgelände ist so zu gestalten, dass er höchs-


tens den Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebens-


partner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader 


Linie, Geschwister sowie Angehörigen eines weiteren Hausstands, oder Gruppen 


von bis zu zehn Personen umfasst. Der jeweilige Sicherheitsdienst ist als Beauf-


tragter der Unterkunftsverwaltung befugt, Ansammlungen aufzulösen, bei denen 


der Mindestabstand von 1,5 m nicht gewahrt ist. 


 


4. Nutzung von Gemeinschaftsräumen in Asylunterkünften und Übergangs-


wohnheimen 


Für Zusammenkünfte in Gemeinschaftsräumen gelten analog den Vorgaben in pri-


vat genutzten Räumen keine zahlenmäßigen Beschränkungen. Trotzdem sind ge-


mäß § 1 Abs. 1 BayIfSMV physische Kontakte zu anderen Menschen auf ein Mini-


mum zu reduzieren und der Personenkreis möglichst konstant zu halten. Ein Min-


destabstand von 1,5 m ist bei Zusammenkünften einzuhalten. 


 


5. Nutzung von Sportplätzen und vergleichbaren Freiflächen auf dem Unter-


kunftsgelände in Asylunterkünften und Übergangswohnheimen 


Das bisher geltende Nutzungsverbot von Sportplätzen und vergleichbaren Freiflä-


chen wird aufgehoben. Die Nutzung von Freiluftsportstätten unter Einhaltung des 


Mindestabstandes von 1,5 m bei kontaktfreier Durchführung und ohne Zuschauer 


ist nun zulässig. Der jeweilige Sicherheitsdienst ist als Beauftragter der Unter-


kunftsverwaltung befugt, unzulässige Ansammlungen während der sportlichen Be-


tätigung der Bewohner aufzulösen. 


 


6. Kindertagesbetreuung in den Asylunterkünften 


Die Bayerische Staatsregierung beabsichtigt, ab dem 1. Juli 2020 allen Kindern 


wieder die Nutzung der Kindertagesbetreuung zu ermöglichen. Dies gilt auch für 


die entsprechenden Kinderbetreuungsangebote in den Asylunterkünften. Der Be-


trieb kann ab dem 1. Juli 2020, ggf. zunächst schrittweise, wieder aufgenommen 


werden. Im Vorfeld des Neustarts ist – ggf. in Zusammenarbeit mit den örtlich zu-


ständigen Gesundheitsbehörden – ein auf die jeweiligen Räumlichkeiten zuge-


schnittenes Hygieneschutz- und Rahmenkonzept zu erarbeiten. Zur Orientierung 


können die Handreichungen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit 
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und Soziales für die Kindertagesbetreuung (https://www.stmas.bayern.de/impe-


ria/md/content/stmas/stmas_inet/stmas_a4_handreichung_kindertagesbetreu-


ung_bf_kws.pdf) herangezogen werden.  


 


7. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Ausbildungs- und Beschäftigungs-


duldungen 


Ausbildungs- und Beschäftigungsduldungen sind an den Bestand eines Ausbil-


dungs- bzw. eines Arbeitsverhältnisses geknüpft. Hat ein Ausbildungsbetrieb ver-


geblich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Ausbildung trotz coronabedingter Ein-


schränkungen weiter zu gewährleisten, kann Kurzarbeit auch für Auszubildende in 


Frage kommen. Während des Zeitraums in welchem Kurzarbeit angeordnet ist, 


läuft das Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsverhältnis und somit auch die Ausbil-


dungs- bzw. Beschäftigungsduldung weiter.  


 


Im Übrigen bestehen im Rahmen der aufenthaltsrechtlichen Regelungen Möglich-


keiten, damit eine unverschuldete vorzeitige Beendigung von Ausbildungsverhält-


nissen oder der unverschuldete Verlust von Beschäftigungsverhältnissen infolge 


der Corona-Pandemie sich aufenthaltsrechtlich nicht nachteilig auswirkt. So besteht 


bei einer unverschuldeten vorzeitigen Beendigung von Ausbildungsverhältnissen 


infolge der Corona-Pandemie nach Maßgabe von § 60c Abs. 6 Satz 1 Aufenthalts-


gesetz (AufenthG) einmalig die Möglichkeit, eine Duldung für sechs Monate zur Su-


che eines neuen Ausbildungsverhältnisses zu erteilen. Für Beschäftigungsduldun-


gen sind unverschuldete kurzfristige Unterbrechungen des Beschäftigungsverhält-


nisses (max. drei Monate) unschädlich. Entsprechende Fragen sollten immer eng 


mit der zuständigen Ausländerbehörde abgestimmt werden.  


 


8. Familiennachzug 


Einreisevisa zum Zweck des Familiennachzugs werden ausschließlich von den 


deutschen Auslandsvertretungen im Ausland erteilt. Die zuständige Auslandsvertre-


tung entscheidet über die Visumerteilung im Rahmen einer Ermessensentschei-


dung, in die sämtliche Umstände des jeweiligen Einzelfalles einfließen. Reisebe-


schränkungen, Flugverbote und Ausgangssperren wirken sich derzeit auf die Ar-


beitsfähigkeit zahlreicher Auslandsvertretungen und damit auch der Visastellen 


aus. Neben der Einhaltung lokaler behördlicher Vorgaben müssen aus Fürsorgege-


sichtspunkten Maßnahmen zum Schutz des eigenen Personals getroffen werden. 


Pass- und Visastellen sind daher an den meisten Auslandsvertretungen für den 
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Publikumsverkehr derzeit nur eingeschränkt erreichbar. Wie lange die Situation an-


dauern wird, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab und da-


von, wie lange die von den Regierungen verhängten Reiseeinschränkungen auf-


rechterhalten werden. 


 


9. Installation der Corona-Warn-App 


Die Corona-Warn-App hilft festzustellen, ob jemand in Kontakt mit einer infizierten 


Person geraten ist und daraus ein Ansteckungsrisiko entstehen kann. So können 


Infektionsketten schneller unterbrochen und weitere Ansteckungen vermieden wer-


den. Die App ist ein Angebot der Bundesregierung. Download und Nutzung der 


App sind freiwillig. Die App genügt maximalen Datenschutzanforderungen und 


wahrt die Privatsphäre der Menschen. Sie kennt weder Namen, Telefonnummer  


noch Standort des Benutzers. Daten werden ausschließlich dezentral auf dem 


Handy gespeichert und sind nicht nachverfolgbar. 


 


Derzeit liegt die App nur in deutscher und englischer Sprache vor. Weitere Überset-


zungen sollen folgen. 


 


Informationen zur App in leichter  


Sprache oder Gebärdensprache  


finden Sie hier: https://www.bundesre-


gierung.de/breg-de/themen/corona-


warn-app/corona-warn-app-leichte-spra-


che-gebaerdensprache 


 


Die App kann ihre Wirkung nur entfalten, wenn möglichst viele Menschen sie 


benutzen.  



https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-leichte-sprache-gebaerdensprache

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-leichte-sprache-gebaerdensprache

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-leichte-sprache-gebaerdensprache

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-leichte-sprache-gebaerdensprache
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Sie ist kostenlos im App Store und 


bei Google Play zum Download 


erhältlich: 


https://www.bundesregierung.de/breg-


de/leichte-sprache/corona-warn-


app/corona-warn-app-herunterladen-


1760050  


 


 


 


10. Info-Plakat "Corona-positiv - Was dann?" 


Die Bayerische Integrationsbeauftragte Gudrun Brendel-Fischer hat ein Info-Plakat 


mit dem Titel "Corona positiv - Was dann?" veröffentlicht, welches sich als einfa-


cher Wegweiser mit vielen Bildern und einfacher Sprache an die in Asylunterkünf-


ten untergebrachten Personen richtet. Das Plakat wurde in 13 Sprachen übersetzt. 


 


 


Es kann hier in drei verschiedenen 


Größen heruntergeladen werden: 


http://integrationsbeauftragte.bay-


ern.de/downloads/ 


 


 


 


11. Aktuelle Rechtsgrundlagen 


Die jeweils aktuellen Rechtsgrundlagen sind auf der Homepage des Bayerischen 


Gesundheitsministeriums zu finden. Übersetzungen (u. a. auch in Arabisch, Farsi 


und Tigrinya) werden zu jeder neuen Verordnung erstellt, können allerdings erst mit 


zeitlicher Verzögerung auf die Homepage eingestellt werden. 


 



https://www.bundesregierung.de/breg-de/leichte-sprache/corona-warn-app/corona-warn-app-herunterladen-1760050

https://www.bundesregierung.de/breg-de/leichte-sprache/corona-warn-app/corona-warn-app-herunterladen-1760050

https://www.bundesregierung.de/breg-de/leichte-sprache/corona-warn-app/corona-warn-app-herunterladen-1760050

https://www.bundesregierung.de/breg-de/leichte-sprache/corona-warn-app/corona-warn-app-herunterladen-1760050

http://integrationsbeauftragte.bayern.de/downloads/

http://integrationsbeauftragte.bayern.de/downloads/
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Die Rechtsgrundlagen finden 


Sie hier:  


https://www.stmgp.bayern.de/corona 


virus/rechtsgrundlagen/ 


 


 


 


Weitere Informationen zur 


aktuellen Corona-Lage in Bayern 


finden Sie auf der Homepage des  


Bayerischen Innenministeriums: 


https://www.corona-katastrophen-


schutz.bayern.de/ 


 


Auch auf unseren Social-Media-Kanälen facebook.com/baystmi,  


twitter.com/baystmi und instagram.com/baystmi finden Sie hierzu tagesaktuelle 


Meldungen und Informationen. 



https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/
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